
unterblieben ist, kann sie daher nicht dem Antragsteller als
Säumnis anlasten, um im Rahmen der Güterabwägung Vor-
teile aus diesem Umstand zu ziehen. Es muss sich vielmehr zu
Lasten der Antragsgegnerin auswirken, dass sie den Antrag-
steller erstmals im Jahr 2004 auf Kindesunterhalt in Anspruch
genommen hat. Dabei bedarf es keiner Vertiefung, ob die
Antragsgegnerin zuvor zugesichert hatte, keine Ansprüche
stellen zu wollen. Jedenfalls hatte sie sich in den ersten Jahren
entsprechend verhalten und Ansprüche erst zu einem Zeit-
punkt geltend gemacht, als dem Antragsteller eine Anfech-
tung der Vaterschaft aus Rechtsgründen unmöglich geworden
war. Die Antragsgegnerin erreicht damit zu seinen Lasten
einen wirtschaftlichen Vorteil, obwohl sie und das Kind in
der bestehenden Lebensgemeinschaft bereits seit mehreren
Jahren das ihrer tatsächlichen Lebensstellung entsprechende
Auskommen gefunden haben. Dies belastet den Antragsteller
bis zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit des Kindes mit einer
nicht mehr zu korrigierenden Unterhaltspflicht, die ihn weit-
aus härter trifft, als die mit einer beschränkten Durchführung
des Versorgungsausgleichs verbundenen Nachteile auf Seiten
der Antragsgegnerin.
Unter zusätzlicher Abwägung der Umstände, dass der An-
tragsteller aus Anlass der Geburt des Kindes zusätzlich mit
erheblichen Arztkosten belastet war und die Antragsgegne-
rin spätestens seit 1999 mit dem leiblichen Vater des Kindes
in einer festen Lebensgemeinschaft lebt, die in jeder Hinsicht
an die Stelle einer Ehe getreten ist, hält es der Senat für
angemessen, bei Durchführung des gekürzten Versorgungs-
ausgleichs auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem der An-
tragsteller erstmals die Scheidung der Ehe hätte erreichen
können. Denn wie die weitere Entwicklung belegt, war die
Ehe mit Ablauf des ersten Trennungsjahres endgültig ge-
scheitert.
Für die Bemessung des Versorgungsausgleichs muss daher
der Zeitraum vom 1.11.1995 bis zum 31.10.2004 unberück-
sichtigt bleiben. Die Berechnung des Kürzungsbetrages er-
folgt entsprechend der Rspr. des BGH (FamRZ 2004, 256) in
der Weise, dass die auf die ganze Ehezeit entfallenden An-
wartschaften ermittelt und um die Anteile gekürzt werden, die
auf den auszuschließenden Zeitraum entfallen.
Ausweislich der Auskunft der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund vom November 2005 hat die Antragsgegnerin in
der ganzen Ehezeit vom 1.4.1978 bis 31.10.2004 Anwart-
schaften in Höhe 127,37 EUR erworben. Von diesen entfal-
len 78,36 EUR auf den auszuscheidenden Zeitraum, sodass
lediglich Anwartschaften in Höhe von 49,01 EUR zu Grunde
zu legen sind. Auf Seiten des Antragstellers ist nicht von der
Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Bund vom
10.11.2005 auszugehen. Denn diese beruht auf der Annahme
eines für 9 Jahre unterbrochenen Arbeitsverhältnisses, wo-
durch die Dauer der Ehezeit im Verhältnis zu der fiktiv zu
Grunde gelegten ruhegehaltsfähigen Dienstzeit ein zu großes
Gewicht erhält. Vielmehr sind die auf die nicht berücksich-
tigungsfähigen Zeiten entfallenden Anteile der Versorgungs-

anwartschaft ebenfalls im Verhältnis zur gesamten ruhe-
gehaltsfähigen Dienstzeit zu ermitteln und von dem
Ehezeitanteil abzuziehen (vgl. OLG Celle FamRZ 2002,
823). Damit ergibt sich folgende Berechnung:
25,63 Jahre Ehezeit
44,21 Jahre ruhegehaltsf. Dienstzeit x 2.555,00 EUR (Ruhe-
gehalt) = 1.481,22 EUR
Davon entfallen auf den auszuscheidenden Zeitraum 09,00
Jahre
44,21 Jahre ruhegehaltsf. Dienstzeit x 2.555,00 EUR (Ruhe-
gehalt) = 520,13 EUR
Die Differenz von 961,09 EUR ist in die Ausgleichsbilanz
einzustellen, sodass der gem. § 1587c BGB gekürzte Aus-
gleichsanspruch 456,04 EUR beträgt. In dieser Höhe sind im
Wege des Quasisplittings Rentenanwartschaften auf dem Ver-
sicherungskonto der Antragsgegnerin zu begründen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 93a ZPO.
Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung der Sache zu.

Mitgeteilt von Peter Kluck, RiOLG, Oldenburg

Anm. der Redaktion:
Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist eingelegt worden (XII
ZB 163/03).

Ab4nderungsklage bei nachtr4glich verlangtem
Krankenvorsorgeunterhalt

§ 323 ZPO

1) Ist der nachtr4glich verlangte Krankenvorsorgeunter-
halt erst nach Erlass des Urteils im Vorprozess entstan-
den, begrAndet diese nachtr4gliche Ver4nderung selbst
die Voraussetzungen einer Ab4nderungsklage.
2) Die Prognose gleich bleibender Verh4ltnisse nimmt
nicht teil an der Bindungswirkung der Urteilselemente fAr
ein sp4teres Ab4nderungsverfahren.
(Leits4tze des Einsenders)

OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 18.4.2006 – 2 WF 110/06
(AG Kassel)

Aus den Gründen: Der Kläger hat von der Beklagten, seiner
geschiedenen Ehefrau, vor dem Senat – Einzelrichter – im
Wege der Abänderungsklage einen nachehelichen Unterhalt
in Höhe von monatlich 697 EUR erstritten (Urt. v. 18.3.2005,
2 UF 307/04). Infolgedessen ist das von ihm bis dahin
bezogene Arbeitslosengeld II, das in dem Urteil als subsidiär
behandelt und in die Unterhaltsberechnung nicht einbezogen
worden ist, entfallen und mit diesen Leistungen auch die ihm
bis dahin bewilligte Krankenversicherung. Seit 1.4.2005
zahlt er aufforderungsgemäß monatlich 122,94 EUR (Kran-
kenversicherung, Pflegeversicherung). Diesen Betrag macht
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er im Wege der (Zusatz-)Klage ab Mai 2005 (Mahnschreiben
11.5.2005) geltend.
Die von ihm hierfür beantragte Prozesskostenhilfe hat das AG
mit dem angefochtenen Beschluss verweigert. Der Kläger
habe seinerzeit den vollen Unterhaltsbedarf geltend gemacht
und sei deshalb nunmehr an der Erhebung von Zusatz- und
Nachforderungsklagen gehindert. Der verlangte Krankenver-
sicherungsunterhalt sei nämlich als unselbständiger Teil eines
einheitlichen Unterhaltsanspruchs zu werten.
Hiergegen führt der Beklagte zulässig Beschwerde, mit der er
die Rechtsausführungen des AG angreift. Angesichts der hier
gegebenen Besonderheit, da nämlich nach den Feststellungen
des Urteils im Vorprozess der verlangte Vorsorgeunterhalt
aus nicht prägenden zusätzlichen Vermögenserträgen bestrit-
ten werden könne, sodass eine in der 2. Stufe erforderliche
Kürzung des Elementarunterhalts wie sonst im Rahmen der
Differenzunterhaltsberechnung, nicht erforderlich sei, könne
Elementar- und Vorsorgeunterhalt in getrennten Prozessen
geltend gemacht werden. Er bezieht sich dabei auf die Ent-
scheidung des BGH in FamRZ 1982, 1187. Hilfsweise für den
Fall, dass das Gericht die Abänderungsklage als richtige
Klageart ansehe, kündigt er die Änderung seines Klageantrags
in diesem Sinne an.
Die Beschwerde, der das AG (mit Beschl. v. 6.3.2006 mit
weiterer Begründung) nicht abgeholfen hat, hat in der Sache
vorläufig Erfolg und führt zur Aufhebung und Zurückverwei-
sung an die Vorinstanz.
Zutreffend ist der Ausgangspunkt in der Begründung des
ablehnenden Beschlusses des AG. Da der Kläger im Vorver-
fahren den vollen ihm zustehenden Unterhalt geltend ge-
macht hat und nicht etwa nur eine Teilklage, kann er nun-
mehr nicht im Wege der ergänzenden Erstklage weitere
Teile des ihm nach seiner Behauptung zustehenden Unter-
halts geltend machen. Dies gilt auch für Vorsorgeunterhalt,
der, wie das AG zutreffend ausgeführt hat, als unselbständi-
ger Teil des einheitlichen Unterhaltsanspruchs zu bewerten
ist. Für „vergessenen“ Vorsorgeunterhalt ist anerkannt, dass
dessen nachträgliche Geltendmachung auch nicht die Vo-
raussetzungen einer Abänderungsklage erfüllt, wohl aber
kann er, wenn eine Abänderungsklage aus anderen Gründen
veranlasst und zulässig ist, in diesem Verfahren erstmals
geltend gemacht werden (st. Rspr., z.B. BGH FamRZ 1985,
690). Der von dem Kläger in der zitierten Entscheidung
FamRZ 1982, 1187 vom BGH entschiedene Fall betrifft eine
andere Fallgestaltung. Dort war von vornherein der Alters-
vorsorgeunterhalt als Teilklage (über zunächst freiwillig
gezahlten Elementarunterhalt hinaus) verlangt worden. Spä-
ter, parallel zur Klage auf Vorsorgeunterhalt, ist dann der
Elementarunterhalt, ebenfalls im Wege einer Teilklage, ent-
schieden worden. Dass die aus anderen Gründen zulässige
Teilklage auf Vorsorgeunterhalt ohne Rückwirkung auf den
anderweit geregelten Elementarunterhalt behandelt und ent-
schieden werden konnte, beruhte in der Tat darauf, dass der
Elementarunterhalt nicht nach einer Quote, sondern ange-

sichts gehobener Einkommensverhältnisse konkret errechnet
wurde, sodass dem Pflichtigen zusätzlich erhebliche Mittel
zur Erfüllung eines Vorsorgebedarfs zur Verfügung standen.
Diese Erwägungen stünden einer gesonderten nachträglichen
Geltendmachung von Vorsorgeunterhalt entgegen. Vorlie-
gend ergibt sich jedoch eine abweichende Beurteilung daraus,
dass der verlangte Krankenvorsorgeunterhalt erst nach Erlass
des Urteils im Vorprozess entstanden ist. In einem solchen
Fall begründet diese nachträgliche Veränderung selbst die
Voraussetzungen einer Abänderungsklage. Nachdem der Klä-
ger im Beschwerdeverfahren ausdrücklich klargestellt hat,
dass er für diesen Fall die Klage umstellen werde, hierdurch
keine schützenswerten Belange der Beklagten verletzt werden
und auch im Übrigen alle Prozessvoraussetzungen für eine
Abänderungsklage vorliegen, steht dies der Erfolgsaussicht
der Rechtsverfolgung des Klägers nicht entgegen.
Entgegen den Ausführungen des AG in dem Nichtabhilfe-
beschluss kommt es auch nicht darauf an, ob der Kläger zum
maßgebenden Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-
lung im Vorprozess hätte voraussehen können und müssen,
dass ein solcher Krankenvorsorgebedarf entstehen könnte
und deshalb nur eine darauf begrenzte Teilklage hätte erhe-
ben müssen. Die Prognose gleich bleibender Verhältnisse
nimmt an der Bindungswirkung der Urteilselemente für ein
späteres Abänderungsverfahren nicht teil. Maßgebend für
die Bindungswirkung ist nicht, was vorhersehbar war, son-
dern was vorhergesehen worden ist, wobei allerdings im
Zweifel eine widerlegbare Vermutung besteht, dass das,
was sichtbar ist, auch gesehen und berücksichtigt worden ist.
Vorliegend ist außer jeden Zweifel, dass weder Gericht noch
Parteien vorhergesehen haben, dass als Folge des zugespro-
chenen Unterhalts und Wegfall der subsidiären Sozialleis-
tungen Krankenvorsorgebedarf entstehen wird. Dessen zwar
kurzfristig nach dem Urteil eingetretener, aber gleichwohl
nicht berücksichtigter Eintritt begründet wegen veränderter
Verhältnisse die Abänderungsklage.
Da das AG, von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig,
die Erfolgsaussicht der nunmehr als solche zu behandelnden
Abänderungsklage noch nicht geprüft hat, war ihm dies im
weiteren Verfahren vorzubehalten (§ 572 Abs. 3 ZPO).

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, RiAG i.R., Solingen

Keine �nderung der PKH-Raten bei Empfang
rAckst4ndigen Kindesunterhalts

§ 1629 Abs. 3 BGB; §§ 115, 120 Abs. 4 ZPO

Macht ein Elternteil in gesetzlicher Prozessstandschaft
Kindesunterhalt geltend, sind seine Einkommens- und
Vermçgensverh4ltnisse fAr die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe maßgebend. Auf eine im Unterhaltsprozess
vereinbarte Nachzahlung rAckst4ndigen Kindesunter-
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